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Baurecht. Ein Architekten hat unabhängig
vom Baubeginn und damit unabhängig von
einer Wertsteigerung des Grundstücks
Anspruch auf Eintragung einer
Bauhandwerkersicherungshypothek.

KG Berlin, Beschluss vom 5. Januar 2021,
Az. 27 W 1054/20

Sicherungshypothek auch ohne
Wertsteigerung des Grundstückss

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DER FALL

Ein Architekt verlangt vom Bauherrn
zunächst eine Bauhandwerkersicherung
(§ 650f BGB). Als dieser ihm aber keine
Sicherheit stellt, kündigt der Architekt den
Vertrag. Zum Zeitpunkt der Kündigung
war mit den Bauleistungen noch nicht
begonnenworden.Mit einer einstweiligen
Verfügung beantragt der Architekt, dass
eine Vormerkung zur Sicherung seines

Anspruchs auf eine Sicherungshypothek
aus § 650e BGB eingetragen wird. Er
macht den Anspruch in Höhe des Hono-
rars für die erbrachten Leistungen sowie
die wegen der Kündigung nicht mehr
erbrachten Leistungen geltend. Das LG
Berlin weist den Antrag zurück, weil die
Architektenleistungen zu keiner Wertstei-
gerung des Grundstücks geführt haben.
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DIE FOLGEN

Das Kammergericht hebt die Entschei-
dung teilweise auf und lässt die Eintra-
gung der Vormerkung für diejenigen Leis-
tungen zu, die bis zur Kündigung erbracht

waren. Eine Absicherungsmöglichkeit des
Honorars für die Leistungen, die der
Architekt nicht mehr erbracht hat, ver-
neint das Kammergericht.
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WAS IST ZU TUN?

Der BGH ist längst davon abgerückt, den
Anspruch auf eine Sicherungshypothek
von der Wertsteigerung des Grundstücks
abhängig zu machen (Az. VII ZR 299/96).
Jüngst hat aber das OLG Celle den
Anspruch nur gewährt, wenn die Pla-
nungsleistungen sich im Bauwerk mani-
festiert oder dazu geführt haben, dass der
Grundstückswert steigt (Az. 14 U 160/19).
Aber bei Kündigungen in einem frühen
Planungsstand oder bei Umbauarbeiten
steigt der Wert nicht bzw. erst später.
Dadurch wäre Planern die Sicherungs-
möglichkeit abgeschnitten. Das KG trägt
diesemUmstand Rechnung. Die Regelun-
gen für Architekten- und Ingenieurver-
träge verweisen darauf, dass die Vorschrif-
ten für Werkverträge anwendbar sind. Sie
enthalten zwar keinen Hinweis darauf,
dass eineWertsteigerungdesGrundstücks
als ungeschriebenes Tatbestandsmerk-

mal notwendig ist. Dennoch sollte der
Bautenstandmit Fotos dokumentiert wer-
den, um damit die Verwertung der Pla-
nungsleistungen der Leistungsphasen 5
bis 7 und die Überwachungsleistungen
(Lph. 8) bis zur Kündigung glaubhaft zu
machen. Zum Nachweis der Leistungen
der Phasen 1 bis 4 reicht die Baugenehmi-
gung. Die Dokumentation ist sinnvoll,
weil dermit der Vormerkung zu sichernde
Anspruch auf einen der geleisteten Arbeit
entsprechenden Teil der Vergütung
beschränkt ist. Das Honorar für die nicht
mehr erbrachten Leistungen kann nicht
gesichert werden. Gleichermaßen gelingt
es in der Praxis häufig nicht, die förmliche
Beauftragung von Zusatzleistungen zu
beweisen. Dafür ist ein schriftlicher Nach-
weis nötig, ohne den sich Nachtragsleis-
tungen in der Regel nicht absichern
lassen. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Dr. Murad M. Daghles

von White & Case
Quelle: White & Case

Kaufrecht. Hat eine erworbene Immobilie
Mängel, kann ein kaufvertraglicher
Anspruch auf Schadenersatz anhand der
Kosten berechnet werden, die
voraussichtlich für die Mangelbeseitigung
anfallen werden.

BGH, Urteil vom 12. März 2021,
Az. V ZR 33/19

Beim Immobilienkauf gibt es
weiter fiktiven Schadenersatz

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DER FALL

Die Kläger erwarben im Jahr 2014 eine
Eigentumswohnung unter Ausschluss der
Sachmängelhaftung.Dabereits inderVer-
gangenheit Feuchtigkeit an der Schlafzim-
merwandaufgetretenwar,wurde imKauf-
vertrag die Pflicht des Verkäufers festge-
halten, diese auf eigene Kosten zu behe-
ben, sofern sie bis zum 31. Dezember 2015

erneut auftreten sollte. Nach Übergabe
der Wohnung wurde Ende 2014 Feuchtig-
keit im Schlafzimmer der Käufer erkenn-
bar. Sie setzten dem Verkäufer eine Frist
zur Beseitigung, die jedoch fruchtlos ver-
strich. Die Käufer verlangten Zahlung der
voraussichtlichen Mängelbeseitigungs-
kosten ohne Umsatzsteuer.
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DIE FOLGEN

Mit Erfolg! Der fünfte Senat des BGH hat
für den kaufvertraglichen Anspruch auf
Schadenersatz entschieden, dass die
Käufer statt der Leistung entweder Aus-
gleich des mangelbedingten Minderwerts
oder Ersatz der voraussichtlich erforderli-
chen Mängelbeseitigungskosten verlan-
gen können. Ob der Mangel tatsächlich
beseitigt wird, ist unerheblich. Allein die
Umsatzsteuer ist nur dann zu ersetzen,
wenn und soweit sie tatsächlich angefal-
len ist. Der siebte Zivilsenat des BGH hat
dagegen für einen werkvertraglichen
Anspruch auf kleinen Schadenersatz im
Februar 2018 seine langjährige Rechtspre-

chung aufgegeben, wonach der Besteller
als Ausgleich für das mangelhafte Werk
die Kosten der Mängelbeseitigung verlan-
gen konnte, ohne dass es darauf ankam,
ob der Mangel tatsächlich behoben
wurde. Nunmehr kann der Besteller sei-
nen Schaden nur dann anhand der Män-
gelbeseitigungskosten bemessen, wenn er
diese tatsächlich aufgewendet hat (siehe
„Wer Geld für die Mangelbeseitigung will,
muss auch reparieren“, IZ 13/2018, Seite
12). Vor den Nachteilen und Risiken einer
Vorfinanzierung wird der Besteller
dadurch geschützt, dass er einen Vor-
schuss verlangen kann.
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WAS IST ZU TUN?

Für die Frage, wie noch nicht angefallene
Mängelbeseitigungskosten ersetzt wer-
den, kommt es wesentlich auf die rechtli-
che Einordnung eines Vertrags als Kauf-
vertrag oder Werkvertrag an. Käufer einer
Immobilie müssen auch weiterhin nicht
mit hohen Summen für etwaige Reparatu-
ren in Vorleistung treten. Sie können vom
Verkäufer im Rahmen des Schadenersat-
zes statt der Leistung weiterhin den Ersatz
der fiktiven Mängelbeseitigungskosten

verlangen. Für die unterschiedliche
Behandlung von Kauf- und Werkverträ-
gen gibt es plausible Gründe: Dem Käufer
steht – anders als dem Besteller – kein
Selbstvornahmerecht zu, das mit einem
Anspruch auf Vorschuss verbunden ist.
Im Falle einer Selbstvornahme müsste
der Käufer also die Mängelbeseitigung
vorfinanzieren, was unangemessen
wäre. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Paul M. Kiss

von CBH Rechtsanwälte
Quelle: CBH Rechtsanwälte

Maklerrecht. Ein Makler verwirkt nicht
seinen Provisionsanspruch, wenn er im
Nachhinein zweifelhafte Methoden
anwendet, um seine Provision beim
Auftraggeber einzutreiben.

OLG Frankfurt, Beschluss vom 4. Juni 2020,
Az. 19 U 305/19

Eine Drohung führt nicht zum
Verlust des Honoraranspruchs
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DER FALL

Ein Makler hat einem Kunden die Gele-
genheit zum Abschluss des angestrebten
Kaufvertrags nachgewiesen, der Kunde
aber zahlte die vereinbarte Provision
nicht. Der Makler hat daraufhin das
Honorar erfolglos angemahnt und seinen
Kunden per E-Mail darüber informiert,
dass er seine Forderung zur Eintreibung
„verkaufen“ könne. Der Maklerkunde hat

im Prozess behauptet, bei ihm sei ein
Dachdecker erschienen, der gesagt habe,
er sei auf Weisung des Maklers von zwei
Personen angesprochen worden, um den
Druck zur Zahlung zu erhöhen. Diese
seien im Inkassobereich tätig und würden
bei der Durchsetzung offener Forderun-
gen nicht die Gerichte in Anspruch neh-
men. Der Makler hat dies bestritten.
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DIE FOLGEN

Die Zahlungsklage des Maklers hat Erfolg.
DieBerufung seinesKundenwies dasOLG
Frankfurt zurück. Darauf, ob die Behaup-
tung des Kunden stimmt, kommt es für
das Gericht nicht an. § 654 BGB, der eine
Verwirkung des Provisionsanspruchs bei
unzulässiger Doppeltätigkeit des Maklers
regelt, kann zwar über seinen Wortlaut
hinaus auch für andere Fälle analoge
Anwendung finden, nicht aber hier.
Voraussetzung ist nämlich, dass die Treu-
widrigkeit, die zur Verwirkung des Provi-
sionsanspruchs führt, in einem inhaltli-
chen Zusammenhang mit den besonde-
ren Pflichten des Maklervertrags steht.

Das ist hier nicht der Fall. Das treuwidrige
Verhalten, das der Maklerkunde im Pro-
zess behauptete, lag – alswahrunterstellt –
in dem Versuch, eine berechtigte Forde-
rung auf unredliche Weise einzutreiben.
Das mag zwar im Einzelfall sogar strafbar
sein, hat aber keinerlei Bezug zu der
Maklertätigkeit und den Maklerpflichten.
Forderungen zwangsweise einzutreiben
bzw. eintreiben zu lassen, verbietet sich
zuallererst, weil dem Strafnormen wie
Nötigung und Erpressung entgegenste-
hen. Es ist insofern nicht treuwidrig im
Rahmender Erfüllung desMaklervertrags,
sondern allgemein gesetzeswidrig.
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WAS IST ZU TUN?

Es gibt keinen allgemeinen Grundsatz,
wonach nur derjenige Ansprüche geltend
machen kann, der sich im Nachhinein
rechtstreu verhält. Die Frage, welche
Bedeutung es hat, dass der Maklerkunde
sich selbst schwerlich rechtstreu verhielt,
weil er die berechtigte undunstreitige For-
derung des Maklers nicht beglichen hat,
stellt sich daher nicht. Auch wenn der
Makler hier seinen Provisionsanspruch

nicht wegen seines Verhaltens nach Ent-
stehung des Anspruchs verloren hat, ist
bei der Geltendmachung von Forderun-
gen stets Vorsicht geboten.Wenn unange-
messenerDruck auf den Schuldner ausge-
übt wird, kann dies strafrechtlich relevant
sein. Zahlt der Schuldner trotz Mahnung
nicht, sollte anwaltlicher Rat eingeholt
und gegebenenfalls Klage erhoben
werden. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Dr. Mathias Hellriegel

von Hellriegel
Rechtsanwälte

Quelle: Hellriegel Rechtsanwälte

Öffentliches Recht. Gebäude, die zu
irgendeinem früheren Zeitpunkt rechtmäßig
errichtet wurden, genießen auch dann
Bestandsschutz, wenn sie später die
Abstandsflächen überschreiten.

OVG Berlin-Brandenburg,
Beschluss vom 27. November 2020,
Az. OVG 10 N 68/20

Ist ein Gebäude gesetzmäßig
errichtet, hat es Bestandsschutz
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DER FALL

Die Eigentümerin eines Wohngebäudes
mit Büronutzung wehrt sich gegen eine
Baugenehmigung inklusive Befreiung, die
der Nachbarin erteilt wurde. Die Nachba-
rin plant die bauliche Änderung des Hin-
terhauses innerhalb des Gebäudes und
die Nutzungsänderung von Büro, Lager

und Werkstatträumen zu Wohnnutzung.
Teile der Bestandsbebauung überschrei-
ten die Abstandsflächen. Die Klage der
Eigentümerin vor dem Verwaltungs-
gericht Berlin bleibt ohne Erfolg, auch der
Antrag auf Zulassung der Berufung ist
erfolglos.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIE FOLGEN

Die Planungen der Nachbarin sind wegen
§ 6 Abs. 9 Nr. 1 und Nr. 2 BauO Bln
abstandsflächenrechtlich zulässig. Da-
nach sind bei rechtmäßig bestehenden
Gebäuden, die das Abstandsflächenrecht
nicht einhalten, die Änderung innerhalb
eines Gebäudes und, bei einem Abstand
von mindestens 2,50 m zur Nachbar-
grenze, auch die Nutzungsänderung
unbeachtlich. Der Wortlaut „rechtmäßig
bestehende Gebäude“ bedeutet dabei
nicht, dass das Vorhaben aktuellem Recht

entsprechen muss. Vielmehr muss das
Gebäude zu einem früheren Zeitpunkt
rechtmäßig errichtet worden sein.
Bestandsschutz wird erreicht, wenn eine
bauaufsichtliche Genehmigung vorlag
oder das Gebäude in der Vergangenheit
materiell rechtmäßigwar. SinnundZweck
dieser Regelung ist es, den Umbau und
die Nutzungsänderung von rechtmäßig
bestehenden Gebäuden zu erleichtern,
die dem aktuellen Abstandsflächenrecht
nicht entsprechen.
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WAS IST ZU TUN?

Die Entscheidung des Oberverwaltungs-
gerichts bringt durch ihren klaren Verweis
auf abstandsflächenrechtliche Privilegien
eine gewisse Erleichterung – gerade mit
Blick auf das stets zunehmende Problem
der Baulandknappheit. So wird es in Ber-
lin und anderen Großstädten immer
schwieriger, im Einklang mit den
abstandsflächenrechtlichen Bestimmun-
gen zu bauen. Die zurzeit diskutierte
Erhöhung der Abstandsflächen auf 0,5 H
könnte zudem die Nachverdichtung noch
weiter erschweren. Daher ist es für Bau-
herren und Architekten immer wichtiger,
vom „Wie Du mir, so ich Dir“-Prinzip

Gebrauch zu machen: von den Abwei-
chungen vom Abstandsflächenrecht bei
Wahrung der Schutzziele nebst der hier in
den Fokus gerückten Privilegierung des
§ 6 Abs. 9 BauO Bln. Dabei gilt die Un-
beachtlichkeit von Abstandsflächenüber-
schreitungen im Bestand auch für
die Errichtung und den Ersatz von Vor-
bauten bzw. Anbauten sowie Dachge-
schossen und Staffelgeschossen und auch
für den Ersatz bestehender Gebäude
innerhalb der bisherigen Abmessungen.
Nachverdichtung und Innenentwicklung
werden durch die Entscheidung weiter
gestärkt. (redigiert von Anja Hall)

ANZEIGE


